
Revision Abbruch
Beitrag von „Herr Gesangsverein“ vom 20. November 2021 02:08

Hallo in die Runde,

Ich hatte kürzlich meine Revision zum Konrektor und es ist komplett anders gelaufen als
erwartet. Zuerst habe ich meine eigene Stunde gezeigt und danach noch das
Beratungsgespräch durchgeführt. Danach wurde ich zu den zwei Prüfern gebeten und diese
sagten mir, dass beide Prüfungsteile mit mangelhaft bewertet wurden und ich meine
Bewerbung besser zurückziehen soll, da es sonst in meiner Personalakte landet. Total unter
Schock habe dies getan/ unterschrieben. Leider wurde mir keinerlei Begründung genannt (das
soll noch erfolgen) und ich kann mir keinerlei Reim darauf machen, da aus meiner Sicht und der
meiner Kollegin (die ich beraten durfte) alles gut gelaufen ist.

Meine bisherigen Leistungen und auch die dienstliche Beurteilung waren immer herausragend
und ich kann mir nicht vorstellen, dass fachlich ein mangelhaft begründet werden kann.

Hat jemand eine Idee, wie ich nun vorgehen kann?

Kann ich Widerspruch einlegen?

Kann ich meinen Rücktritt von der Bewerbung rückgängig machen?

Wie finde ich die „wahren Gründe“ für meine Bewertung raus?

Mein Schulleiter ist auch schockiert, da er vorab mit der Schulaufsicht gesprochen hat und
sowohl meine Kompetenz bestätigt, als auch seine Freude über die Zusammenarbeit geäußert
hat.

Personalrat habe ich auch eingeschaltet, aber die waren noch sehr ratlos ��

Beitrag von „CDL“ vom 20. November 2021 13:28

Gewerkschaft und Bezirkspersonalrat sind deine wissenden Freunde. Alles Gute.

Beitrag von „Herr Gesangsverein“ vom 20. November 2021 15:17
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Der Bezirkspersonalrat wusste leider keinen Rat. Der örtliche Personalrat erkundigt sich.

Beitrag von „kodi“ vom 20. November 2021 15:53

Irgendwie hatten wir diese Konstellation hier schon mal in einem frühen Thread thematisiert.

Leider fehlt das Bundesland. Hier in NRW gäbe es keinen nachvollziehbaren Grund für so einen
Abbruch-Rat, außer eine sich abzeichnende Nichteignung.

Letztendlich gibt es genug Möglichkeiten auch im regulären Verfahren "gesichtswahrend"
Wunschbewerber vorzuziehen, sodass diese auf den ersten Blick naheliegendste Motivation
ausscheidet.

Es bleibt also nur der Rat im Vorfeld, nie etwas unter Druck zu unterschreiben (Nützt dir jetzt
nichts mehr) und sich spätestens im Nachgang Unterstützung vom Personalrat und der
Gewerkschaft zu holen, wie meine Vorposter empfohlen haben.

Beitrag von „Herr Gesangsverein“ vom 20. November 2021 20:02

In einer Gewerkschaft bin ich leider nicht. Bundesland = NRW

Beitrag von „Herr Gesangsverein“ vom 20. November 2021 20:03

Meint ihr denn, dass es möglich ist (je nachdem welche Gründe sie nennen) meinen Rücktritt
zurückzunehmen?

Beitrag von „laleona“ vom 20. November 2021 21:23
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Zitat von Herr Gesangsverein

In einer Gewerkschaft bin ich leider nicht.

Dann werde noch heute Mitglied einer ebensolchen.

Beitrag von „Bolzbold“ vom 20. November 2021 21:56

Also es muss ja einen Grund geben, wieso die beiden Prüfer der Ansicht waren, dass das nichts
gibt.

Es soll vorkommen, dass wenn der "falsche" Kandidat eine Revision ablegt, er nicht immer die
Leistungsbewertung bekommt, die seiner Leistung entspricht. (Das wurde mir im Rahmen eines
Vorgesprächs zu einer angedachten Revision von relevanter Stelle so gesagt.)

Hier würde ich ein offenes Gespräch mit den Prüfern suchen - Du hast ja nichts zu verlieren.

Beitrag von „Alasam“ vom 20. November 2021 23:07

Mh, wenn ich mitbekommen habe, dass sich jemand auf eine Beförderungsstelle an unserer
Schule oder im Umfeld (Nds.) beworben hat, war es bisher immer so, dass - wenn es mehr als 1
Bewerber*in gab - einem von oben das Zurückziehen der Bewerbung nahegelegt wurde.
Teilweise wurden die Leistungen dieser Leute während des Bewerbungsverfahrens extrem
verrissen, ohne dass es den Bewerber*innen oder Kolleg*innen - sofern beteiligt -
nachvollziehbar war. Begründet wurde der Vorschlag des Zurückziehens jeweils damit, dass der
vermeintlich chancenlose dann keinen entsprechenden Akteneintrag erhält und sich so besser
später auf eine vergleichbare Stelle bewerben kann. Ich glaube nicht, dass es der einzige Grund
ist. Vielleicht will man sich damit auch vor Klagen schützen? Ich halte das für sehr fragwürdig
und intransparent.

Ich finde gut, dass du da nicht mitspielen willst, befürchte aber, dass dabei nicht wirklich etwas
Positives für dich herauskommen wird oder du erfahren wirst, warum du wirklich so miserabel
bewertet worden bist.

Was erhoffst du dir denn davon?
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Beitrag von „Alasam“ vom 20. November 2021 23:08

Zitat von Bolzbold

Es soll vorkommen, dass wenn der "falsche" Kandidat eine Revision ablegt, er nicht
immer die Leistungsbewertung bekommt, die seiner Leistung entspricht. (Das wurde
mir im Rahmen eines Vorgesprächs zu einer angedachten Revision von relevanter
Stelle so gesagt.)

In welchem Sinne "falsch"? Wurde das auch erläutert?

Beitrag von „Alasam“ vom 20. November 2021 23:09

Für mich klingt das nach Korruption.

Beitrag von „Herr Gesangsverein“ vom 20. November 2021 23:50

Tatsächlich erhoffe ich mir eine faire Bewertung und nicht ein „der passt nicht in unser Bild“.
Das kann ja nicht Grundlage einer Bewertung sein! In Bezug auf unsere SuS heißt es immer
Chancengleichheit und bei Leitungsstellen nicht?!?

Beitrag von „Alasam“ vom 21. November 2021 08:57

Zitat von Herr Gesangsverein

Tatsächlich erhoffe ich mir eine faire Bewertung und nicht ein „der passt nicht in unser
Bild“. Das kann ja nicht Grundlage einer Bewertung sein! In Bezug auf unsere SuS heißt
es immer Chancengleichheit und bei Leitungsstellen nicht?!?
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Genau meine Meinung!

Bisher habe ich es immer so erlebt, dass dann die eigene Bewerbung schön brav
zurückgezogen wurde (wobei die - im Gegensatz zu dir - immerhin Bedenkzeit bekommen
haben und sich nicht so ad hoc entscheiden sollten). In einem Fall hat sich der Bewerber sogar
ein paar Jahre später (nach einer entsprechenden Pensionierung) auf dieselbe Stelle erneut
beworben; diesmal gab es keine weiteren Bewerber*innen, die Leistungen wurden dann positiv
beurteilt und die Stelle hat er bekommen! Er selber hatte nicht den Eindruck, so viel anders
gemacht zu haben als bei seiner ersten Bewerbung.

Beitrag von „Seph“ vom 21. November 2021 09:14

Es kann durchaus sein, dass sich bei besserer Passung von Kandidaten leichte
Leistungsunterschiede in einer leicht unterschiedlichen Beurteilung niederschlagen, um die
Auswahlentscheidung sauberer begründen zu können. Dabei reden wir dann aber i.d.R. von
Beurteilungen "B- die Leistungsanforderungen werden deutlich übertroffen" vs. "C - die
Leistungsanforderungen werden gut erfüllt". Eine Beurteilung im mangelhaften Bereich (in Nds.
wäre das E- "die Leistungsanforderungen werden nicht erfüllt") wird auch nur vergeben, wenn
die Anforderungen wirklich nicht erfüllt werden. In diesem Fall würde man hier die Stelle
übrigens auch nicht erhalten, wenn man der einzige Bewerber wäre.

Beitrag von „Caro07“ vom 21. November 2021 09:52

Zitat von Alasam

Mh, wenn ich mitbekommen habe, dass sich jemand auf eine Beförderungsstelle an
unserer Schule oder im Umfeld (Nds.) beworben hat, war es bisher immer so, dass -
wenn es mehr als 1 Bewerber*in gab - einem von oben das Zurückziehen der
Bewerbung nahegelegt wurde. Teilweise wurden die Leistungen dieser Leute während
des Bewerbungsverfahrens extrem verrissen, ohne dass es den Bewerber*innen oder
Kolleg*innen - sofern beteiligt - nachvollziehbar war. Begründet wurde der Vorschlag
des Zurückziehens jeweils damit, dass der vermeintlich chancenlose dann keinen
entsprechenden Akteneintrag erhält und sich so besser später auf eine vergleichbare
Stelle bewerben kann. Ich glaube nicht, dass es der einzige Grund ist. Vielleicht will
man sich damit auch vor Klagen schützen? Ich halte das für sehr fragwürdig und
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intransparent.

Ich teile deine Meinung Alasam. Anscheinend wurde hier die Beurteilung "zweckgebunden"
erstellt und nicht realistisch.

Diese Sichtweise auf eine Beurteilung habe ich bei meinem Bundeslandwechsel nach Bayern
erfahren müssen. Ich fiel damals aus allen Wolken, als meine 1. Beurteilung in Bayern
gegenüber der aus Ba-Wü fast 2-3 Stufen unter fadenscheinigen Gründen nach unten gedrückt
wurde. Die Kollegen meinten dann, dass es normal sei - ich werde, obwohl 12 Jahre
Berufserfahrung auf dem Buckel - in Bayern wie ein Berufsanfänger betrachtet und die fangen
eben erstmal in der untersten Stufe an. Allerdings habe ich mich dagegen gewehrt, da ich das
total unfair fand, mit unterschiedlichen Stellen inklusive Personalrat gesprochen und Einspruch
erhoben, was sich letztlich bei mir positiv ausgezahlt hat. Irgendwie muss es da intern Ärger
gegeben haben, bei mir war man danach dann viel "umsichtiger".

Nachtrag:

Mit der Personalakte zu drohen finde ich unmöglich, scheint aber ein gängiges Mittel zu sein. Na
und? Dann steht es halt in der Personalakte. Wenn man sich nichts zuschulden kommen lässt,
ist das doch egal, ob eine abgelehnte Bewerbung drin steht. Allerdings hätte ich bei einem
solchen Hammer auch Einspruch erhoben ohne Rücksicht auf Verluste. Es ist wichtig, wie man
einen solchen Einspruch formuliert. Damit diese hieb- und stichfest war, hat mir damals der
Personalrat geholfen.

Aber da tickt wohl jeder anders. Starke Ungerechtigkeiten lassen mich nicht schweigen.

Beitrag von „Seph“ vom 21. November 2021 09:57

Zitat von Herr Gesangsverein

Meine bisherigen Leistungen und auch die dienstliche Beurteilung waren immer
herausragend und ich kann mir nicht vorstellen, dass fachlich ein mangelhaft
begründet werden kann.

Hat jemand eine Idee, wie ich nun vorgehen kann?

Kann ich Widerspruch einlegen?

Kann ich meinen Rücktritt von der Bewerbung rückgängig machen?
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Wie finde ich die „wahren Gründe“ für meine Bewertung raus?

Kleine Ergänzung: Liegt dir bereits die Abschrift der Beurteilung vor? Diese muss vor Aufnahme
in die Personalakte eröffnet werden und Gelegenheit zur Besprechung eingeräumt werden.
Dann kann man immer noch überlegen, zurückzuziehen. Es besteht darüber hinaus auch die
Möglichkeit, eine Gegenäußerung zur Beurteilung abzugeben, die ebenfalls in die Personalakte
aufzunehmen wäre.

Bevor du weitere Maßnahmen einleitest, benötigst du m.E. erst einmal Einsicht in die Abschrift,
um zu schauen, auf was sich die mangelhafte Beurteilung stützt und ob es hierbei objektiv zu
groben Fehlern kam oder nicht. Alles andere führt dich erst einmal nicht weiter.

Beitrag von „Bolzbold“ vom 21. November 2021 10:50

Zitat von Alasam

Für mich klingt das nach Korruption.

Nein, es ist einfach so, dass die Schulleiter es gerne selbst in der Hand hätten, wer ihre A15-
Stellen bekommt. Und wenn da schon jemand auserkoren wurde...
... eine Sauerei ist es allemal.

Beitrag von „Herr Gesangsverein“ vom 21. November 2021 10:51

Das Problem wird wohl sein, dass mir ja nach zwei Prüfungsteilen gesagt wurde, dass meine
Leistung bisher mangelhaft war und ich deswegen die Bewerbung sofort zurückziehen soll.
Damit habe dann die Prüfung quasi gar nicht stattgefunden. Ich vermute, dass sie nun gar
nichts schriftlich zu diesem Tag festhalten müssen! Vielleicht nennen sie mir noch nicht einmal
die Gründe für meine „mangelhaften“ Leistungen, da es ja nie stattgefunden hat. Ich bin so
fassungslos!

Ich hoffe, dass ich diesen Rücktritt widerrufen kann, da ich unter Schock und unter Druck stand.
Allerdings ist fraglich, ob ich nach so einer Aktion dann überhaupt noch eine Chance auf eine
faire Beurteilung habe….
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Beitrag von „Bolzbold“ vom 21. November 2021 10:54

Zitat von Herr Gesangsverein

Tatsächlich erhoffe ich mir eine faire Bewertung und nicht ein „der passt nicht in unser
Bild“. Das kann ja nicht Grundlage einer Bewertung sein! In Bezug auf unsere SuS heißt
es immer Chancengleichheit und bei Leitungsstellen nicht?!?

Natürlich hast Du in der Sache Recht. Ich habe auch immer an die Fairness und die Transparenz
des "Systems" geglaubt - der Glaube an das Gute im Menschen hilft in vielen Fällen - hier aber
eben nicht. Wir erleben es ja auch bei Staatsprüfungen regelmäßig, dass es zu "unerwarteten"
Ergebnissen in der Prüfung kommt, die so gar nicht mit den bisherigen Leistungen in Einklang
zu bringen waren.

Nähmen wir an, da wäre ein anderer Kandidat, der unbedingt "versorgt" werden muss. Dann
hat diese "Notwendigkeit" Vorrang und dann ist es aus Sicht der Prüfer leichter, das Verfahren
abzuschließen, wenn der Konkurrent die Bewerbung zurückzieht. Andererseits: FALLS (!) die
Leistungen so schwach gewesen sein sollten und dies objektivierbar sein sollte, dann wäre es
aus taktischen Gründen unbedingt sinnvoll, die Bewerbung zurückzuziehen. In diesem Fall war
die schlechte Note offenbar für die Prüfer das probate Druckmittel. Deswegen ja: Unbedingt das
Gespräch mit den Prüfern suchen.

Beitrag von „Seph“ vom 21. November 2021 10:54

Das heißt, du hast das Beurteilungsverfahren selbst abgebrochen? Das dürfte - zumindest für
dieses Verfahren - nicht widerruflich sein, hat für zukünftige Verfahren aber zum Glück auch
keine Relevanz. Für das nächste Mal ist es sicher hilfreich zu wissen, dass der angesprochene
Eintrag in die Personalakte überhaupt erst nach Eröffnung und Besprechung der schriftlichen
Beurteilung erfolgt.

Beitrag von „Alasam“ vom 21. November 2021 11:06

Zitat von Bolzbold
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Nein, es ist einfach so, dass die Schulleiter es gerne selbst in der Hand hätten, wer ihre
A15-Stellen bekommt. Und wenn da schon jemand auserkoren wurde...
... eine Sauerei ist es allemal.

Ich meine Korruption auch nicht in dem Sinne, dass jemand Schmiergeld zahlt, um die Stelle zu
bekommen oder sowas in die Richtung, sondern, dass sich die Entscheidungsträger*innen nicht
an die Regeln eines fairen Bewertungsverfahrens halten, sondern Ihre - warumauchimmer -
Wunschkandidat*in durch massive Abwertungen der anderen und Nahelegen des
Zurückziehens der Bewerbung auf die Stelle bugsieren.

In Nds. sind die Entscheidungsträger*innen bei einer A15-Stelle m.W. auch nicht die
Schulleiter*in, sondern Dezernent*innen.

Ich finde halt merkwürdig, noch nie erlebt zu haben, dass nach einem Verfahren einer mit B
und einer mit C beurteilt wurde und der mit B bekommt dann die Stelle, sondern bei einem
heißt es dann immer "völlig aussichtslos, ziehen Sie besser zurück, dann steht nichts in der
Akte und Sie können sich ohne diesen Malus erneut auf eine andere Beförderungsstelle
bewerben" o.Ä. , teilweise verbunden mit katastrophalen, nicht nachvollziehbaren
Abwertungen. In Nds. muss man etwa für A15/16 auch eine Gesamtkonferenz leiten, wenn dann
Dezernent*in sagt, dass sei megaschlecht gewesen, das gesamte anwesende Kollegium ist
anderer Meinung, dann ist das einfach intransparent, merkwürdig und nicht nachvollziehbar
und hat zumindest mein Vertrauen in diese Entscheidungsträger*innen verstört.

Beitrag von „Seph“ vom 21. November 2021 12:05

Zitat von Alasam

Ich finde halt merkwürdig, noch nie erlebt zu haben, dass nach einem Verfahren einer
mit B und einer mit C beurteilt wurde und der mit B bekommt dann die Stelle, sondern
bei einem heißt es dann immer "völlig aussichtslos, ziehen Sie besser zurück, dann
steht nichts in der Akte und Sie können sich ohne diesen Malus erneut auf eine andere
Beförderungsstelle bewerben" o.Ä. , teilweise verbunden mit katastrophalen, nicht
nachvollziehbaren Abwertungen. In Nds. muss man etwa für A15/16 auch eine
Gesamtkonferenz leiten, wenn dann Dezernent*in sagt, dass sei megaschlecht
gewesen, das gesamte anwesende Kollegium ist anderer Meinung, dann ist das einfach
intransparent, merkwürdig und nicht nachvollziehbar und hat zumindest mein
Vertrauen in diese Entscheidungsträger*innen verstört.
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Ich bin ebenfalls in Niedersachsen und kenne mehrere entsprechende Verfahren. In keinem
dieser Verfahren wurden Bewerber "katastrophal und nicht nachvollziehbar" abgewertet. In der
Regel ging es bei den Auswahlentscheidungen um Nuancen der besseren Passung zur Stelle
(wie es auch sein soll) und Bewerbernoten von B vs. C bei nicht gleichrangigen Bewerbern. In
einem der mir bekannten Fälle gab es auch eine Konkurrentenklage, deren Urteilsbegründung
ich ebenfalls kenne. Auch hier wurde jedoch der zunächst abgelehnte Bewerber nicht
unzulässig abgewertet, sondern es lagen - unzulässigerweise - lediglich unterschiedliche
Beurteilungszeiträume in verschiedensten Statusämtern vor. Dahinter steckte nicht gerade
böse Absicht.

Dass andersherum die Eignung für ein bestimmtes Amt nicht ausschließlich am Vergleich des
Verlaufs einer Unterrichtsstunde oder einer Dienstbesprechung fest gemacht werden sollte, ist
hoffentlich auch klar. Daher steht insbesondere im Gespräch zum Amt durchaus ein gewisser
Beurteilungsspielraum zur Verfügung.

Beitrag von „Bolzbold“ vom 21. November 2021 12:13

Bei einer A15 Revision muss man in NRW eine eigene Stunde zeigen, eine Beratung einer
Stunde durchführen, eine Konferenz leiten und ein fachliches Kolloquium durchlaufen.

Warum man immer noch eine eigene Stunde zeigen muss, erschließt sich mir nicht. Da man bis
auf eine Fachleiterstelle in der Regel auch keine Kollegen berät, dies aber immerhin ab und an
vorkommen kann, halte ich die Beratung auch nur für bedingt sinnvoll. Aber an irgendetwas
muss man es halt festmachen...

Beitrag von „Herr Gesangsverein“ vom 21. November 2021 13:31

Also bisher sind mir keinerlei andere Bewerber bekannt. Und es geht um eine Konrektorenstelle
an der Grundschule- A13.

Momentan glaube ich noch, dass es um mein äußeres Erscheinungsbild geht. Ich sehe nicht
sehr konservativ aus, obwohl ich jeden Sonntag Lektor in der Kirche sein darf��

Beitrag von „Flupp“ vom 21. November 2021 13:53
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Funktionsstellen an Grundstellen werden ja nun nicht gerade von Bewerbern überrannt.

Dann lass sie ihr Zeug alleine machen und mache halt wieder "nur" Unterricht. Jetzt bloß nicht
in Versuchung kommen, den Job gratis zu machen.

Beitrag von „Alasam“ vom 21. November 2021 14:35

Zitat von Seph

Ich bin ebenfalls in Niedersachsen und kenne mehrere entsprechende Verfahren. In
keinem dieser Verfahren wurden Bewerber "katastrophal und nicht nachvollziehbar"
abgewertet. In der Regel ging es bei den Auswahlentscheidungen um Nuancen der
besseren Passung zur Stelle (wie es auch sein soll) und Bewerbernoten von B vs. C bei
nicht gleichrangigen Bewerbern. In einem der mir bekannten Fälle gab es auch eine
Konkurrentenklage, deren Urteilsbegründung ich ebenfalls kenne. Auch hier wurde
jedoch der zunächst abgelehnte Bewerber nicht unzulässig abgewertet, sondern es
lagen - unzulässigerweise - lediglich unterschiedliche Beurteilungszeiträume in
verschiedensten Statusämtern vor. Dahinter steckte nicht gerade böse Absicht.

Dass andersherum die Eignung für ein bestimmtes Amt nicht ausschließlich am
Vergleich des Verlaufs einer Unterrichtsstunde oder einer Dienstbesprechung fest
gemacht werden sollte, ist hoffentlich auch klar. Daher steht insbesondere im Gespräch
zum Amt durchaus ein gewisser Beurteilungsspielraum zur Verfügung.

Schön, dass es auch solche Fälle gibt!

Beitrag von „AnneGY“ vom 21. November 2021 22:32

das Problem ist bei dir, dass du deine Bewerbung zurückgezogen hast - es ist, als ob du nie
angetreten wärst, dementsprechend kann es keine Beurteilung oder ein Gutachten der beiden
Prüfungsteile, die du absolviert hast, geben. Wenn die beiden Dezernenten mit dir darüber noch
einmal sprechen, ist das zwar "nett" aber ich befürchte, sie werden es nicht tun, erst recht nicht
in einem offiziellen Termin - evtl. noch unter Teilnahme Dritter (Personalrat o.ä.).
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Diese Praxis habe ich schon bei Kollegen erlebt und sie hat für den Prüfling den Vorteil, dass
eben keine Bewerbungs"sperre" durch schlechte "Note" mitgenommen wird, es kann ja sein,
dass es zwar für die jetzige Stelle niicht reicht aber in einem Jahr eine andere ausgeschrieben
ist (gleiche Funktion) und dann würde die alte Beurteilung noch zählen.

Also so deprimierend es ist, ich denke, da hast du jetzt Lehrgeld gezahlt...

Beitrag von „chilipaprika“ vom 22. November 2021 07:46

Wenn es keine Konkurrenz gab: war das schon die zweite Runde? Oder darf man in deinem
Bundesland eine einzelne männliche Bewerbung behandeln, ohne dass man neu ausschreibt?
(Mmm… ich kenne die Regelung für Leitungsstellen, ist aber vermutlich bei Koleitungen und
andere Beförderungsstellen anders.

Aber: wenn es keine Konkurrenz gab, muss jetzt neu ausgeschrieben werden: bewirb dich neu.
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